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Bekanntmachung 

der Stadt Ahlen 

  

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Ahlen für das 
Haushaltsjahr 2026 nebst Anlagen 

  

Gemäß § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666 / SGV NRW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung ist 

der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 nebst Anlagen 

im Rathaus, Ahlen, Westenmauer 10, 4. Etage, 
Zimmer 435, 436, 442 sowie 443, 

während der Dienstzeiten  

 montags, dienstags und freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 
16.00 Uhr, 

 mittwochs von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 

 donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

zur Einsichtnahme verfügbar. 

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit vom 27.03.2026 bis 

einschließlich 30.04.2026 Einwendungen erheben. 

Die Einwendungen sind schriftlich an den Unterzeichnenden zu richten bzw. können zu den 
o. a. Dienstzeiten in den vorgenannten Zimmern mündlich zu Protokoll gegeben werden. Über 

die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung. 

  

Ahlen, 26.03.2026 

 

gez. Matthias Harman 

Bürgermeister 

 

 


